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§ 2b MuSchG Durch ihre technische
Funktion bedingte Muster und

Muster von Verbindungselementen
 MuSchG - Musterschutzgesetz 1990

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.06.2023

1. (1)Ein Recht an einem Muster besteht nicht an Erscheinungsmerkmalen eines Erzeugnisses, die ausschließlich

durch dessen technische Funktion bedingt sind.

2. (2)Ein Recht an einem Muster besteht nicht an Erscheinungsmerkmalen eines Erzeugnisses, die zwangsläufig in

ihrer genauen Form und ihren genauen Abmessungen nachgebildet werden müssen, damit das Erzeugnis, in das

das Muster aufgenommen oder bei dem es verwendet wird, mit einem anderen Erzeugnis mechanisch

zusammengebaut oder verbunden oder in diesem, an diesem oder um dieses herum angebracht werden kann, so

dass beide Erzeugnisse ihre Funktion erfüllen.

3. (3)Ungeachtet des Abs. 2 besteht unter den im § 2 festgelegten Voraussetzungen ein Recht an einem Muster, das

dem Zweck dient, den Zusammenbau oder die Verbindung einer Vielzahl von untereinander austauschbaren

Teilen innerhalb eines modularen Systems zu ermöglichen.

In Kraft seit 27.08.2003 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/muschg/paragraf/2
file:///

	§ 2b MuSchG Durch ihre technische Funktion bedingte Muster und Muster von Verbindungselementen
	MuSchG - Musterschutzgesetz 1990


